
 
 
 
 
 

 
Miteinander GmbH, Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz 
 
Wir, die Miteinander GmbH, suchen eine*n Persönliche*n Assistent*in für den 
Geschäftsführer eines Therapiezentrums mit körperlicher Beeinträchtigung 
(Rollstuhlfahrer) zur Unterstützung am Arbeitsplatz und am Arbeitsweg in Linz. 
 
Tätigkeiten: Unterstützung beim Ein- und Aussteigen in den PKW und beim 
Verstauen des Rollstuhles im PKW, Fahren mit dem PKW des Assistenznehmers, 
Unterstützung im Arbeitsalltag (Handreichungen, tippen von Texten, …) 
Unterstützung beim WC-Gang, Inkontinenzversorgung, Unterstützung auf 
Dienstreisen in Österreich, Deutschland, Schweiz 
 
Voraussetzungen: Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, Belastbarkeit, Flexibilität, 
dynamisches und korrektes Auftreten, Lernbereitschaft, gute Deutsch- und 
Englischkenntnisse in Wort und Schrift (wünschenswert), gute PC-Kenntnisse und 
Zehnfingersystem, Führerschein B, sicheres Fahrverhalten, ausreichend Körperkraft 
(Heben des Rollstuhls beim Einladen in den PKW erforderlich) 
 
Zeitliches Ausmaß:  
vorzugsweise Montag und Dienstag von 07:30 – 10:00 Uhr  
nach Vereinbarung: Freitag bzw. Samstag/Sonntag ab 07:30 bis maximal 22:00 Uhr - 
grundsätzlich wird Assistenz täglich zwischen 7:30 und maximal 22.00 Uhr benötigt, 
die konkreten Dienste werden in Abstimmung mit dem Assistenznehmer vereinbart 
 
Anstellungsausmaß: 20 Wochenstunden mit Option auf Aufstockung auf bis zu 37 
Wochenstunden (Vollzeit) 
 
Ort: Linz-Urfahr nähe JKU 
 
Arbeitsbeginn: per sofort 
 
Entlohnung: Einstufung nach SWÖ KV, Verwendungsgruppe 4 mit Mindestgehalt 
(Stufe 4/1) Euro 2.337,60 brutto bei Vollzeitbeschäftigung. Vorhandene 
Vordienstzeiten bis zu 10 Jahren werden angerechnet. 
 
Bei Interesse senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte per E-Mail an Miteinander 
GmbH, Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz, Frau Mag. Evelyn Lehner unter 
e.lehner@miteinander.com (Tel.: 0699 13 78 20 68) mit dem Betreff „Persönliche 
Assistenz am Arbeitsplatz, MF“ 

Wir weisen darauf hin, dass Aufwendungen die im Rahmen der Bewerbung entstehen (z.B. Fahrtkosten, 
usw.) nicht ersetzt werden können. 

 


